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Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 321 Lehndorf-Watenbüttel 
(Entscheidung)

23.04.2025 Ö

Beschluss:
Die in 2025 veranschlagten Haushaltsmittel des Stadtbezirksrates 321 – Lehndorf-
Watenbüttel – werden wie folgt verwendet:

1. Einrichtungsgegenstände an bezirklichen Schulen                              4.842,60 €
2. Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                                     ________€
3. Grünanlagenunterhaltung                                                                        750,00 €
4. Hochbauunterhaltung an bezirklichen Friedhöfen                                2.000,00 €
5. Grünanlagenunterhaltung an bezirklichen Friedhöfen                             200,00 €
6. Ortsbüchereien                                                                                     5.700,00 €

Die Verwendungsvorschläge ergeben sich aus dem Begründungstext.

Sachverhalt:
Zu 1. Einrichtungsgegenstände an bezirklichen Schulen                         4.842,60 €

GS Lamme                                                                                                   751,60 €
8 x Hokki

GS Lehndorf                                                                                              3.595,00 €               
Mobile Kulisse

GS Völkenrode-Watenbüttel                                                                         496,00 €
30 Sitzkissen, Auflageboxen für Sitzkissen

Zu 2. Straßenunterhaltung an bezirklichen Straßen                                  _______ €

Trierstraße, Gehweg Westseite zwischen Saarbrückener Straße
und Zweibrückenstraße

ca. 150 m² Plattenbelag einschl. Tragschicht erneuern,                         24.000,00 €
Tiefborde und Hochborde punktuell austauschen

Glinder Straße, Gehweg vor haus-Nr. 22 und 25

Ca. 30 m² Asphaltbefestigung ausbauen, Regulierung der                     12.000,00 €
Schottertragschicht, Einbau RE-Pflaster, Hochbord und 
Gosse erneuern



Am Ölper Holze, Gehweg zwischen Elversberger Straße                      23.500,00 €               
und Beckinger Straße 

ca. 125 m² Asphaltbefestigung ausbauen, Regulierung der
Schottertragschicht, Einbau Gehwegplatten, Hochbord punktuell
regulieren, auf ca. 55 m Tiefbord ersetzen

Am Ölper Holze, Gehweg zwischen Beckinger Straße                          23.500,00 €
und Niedstraße 

ca. 125 m² Asphaltbefestigung ausbauen, Regulierung der
Schottertragschicht, Einbau Gehwegplatten, Hochbord punktuell 
regulieren, auf ca. 55 Tiefbord setzen

Zu 3. Grünanlagenunterhaltung                                                                  750,00 €

Merziger Straße 21, Aufstellung einer Naturholzbank

Zu 4. Hochbauunterhaltung an bezirklichen Friedhöfen                          2.000,00 €

Ortsteilfriedhof Lamme, Ersatz von Dachschindeln

Zu 5. Grünanlagenunterhaltung an bezirklichen Friedhöfen                      200,00 €

Ortsteilfriedhof Lamme, Aufarbeitung einer Sitzbank 

Zu 6. Ortsbüchereien                                                                              5.700,00 €

Ortsbücherei Lamme                                                                                 796,00 €
Ortsbücherei Lehndorf                                                                            3.284,00 €
Ortsbücherei Watenbüttel                                                                       1.620,00 €

(Sockelbetrag 500 € plus Verteilung innerhalb des Stadtbezirks nach Ausleihzahlen 
des Vorjahres.)

Die im Beschlusstext genannten Beträge dienen lediglich der Orientierung. Der 
Stadtbezirksrat kann unabhängig davon, im Rahmen seines Gesamtbudgets, abweichende 
Beschlüsse fassen.

Die Beschlüsse stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung und des Inkrafttretens des
städtischen Doppelhaushalts 2025/2026.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Haushaltsreste nur in Höhe des 
Haushaltsansatzes ein Jahr übertragbar sind.

Werner

Anlage/n:
keine


